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	Ablauf des Kürzungsverfahrens

	Unterschreitung kommt durch Nachweis nach § 84 Abs. 7 SGB XI ans Licht. 

	

	Feststellung der Unterschreitung durch LV der Pflegekassen

	

	Mitteilung an den Einrichtungsträger

	

	Stellungnahme des Trägers binnen 4 Wochen

	 Vorwurf nicht ausgeräumt

	Start des Kürzungsverfahrens

	

	Verhandlung über Höhe der Kürzung

	 keine Einigung

	Schiedsverfahren mit Schiedsspruch

	

	„Freispruch“ oder Rückzahlung
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